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Öffentliche Bekanntmachung
Schlussfeststellung

In dem Flurneuordnungsverfahren nach § 87 ff. Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) „Flurbereinigung Brumby/Glöthe BAB A 14, Landkreis Schönebeck 
03“, wird hiermit nach § 149 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. 
gültigen Fassung, die Schlussfeststellung erlassen und Folgendes festgestellt:
1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt.
2.  Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im vorliegenden 

Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
3.  Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft „Teilnehmergemeinschaft der 

Flurbereinigung Brumby/Glöthe BAB A 14, Landkreis Schönebeck“ sind 
abgeschlossen.

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmer-
gemeinschaft ist das Flurneuordnungsverfahren beendet und die Teilnehmer-
gemeinschaft erloschen.

Gründe:
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG liegen 
vor.
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und recht-
licher Hinsicht bewirkt.
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt.
Die gemeinschaftlichen Anlagen sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung 
in dem festgelegten Umfang ordnungsgemäß ausgebaut. Ihre laufende Unter-
haltung ist auf die Unterhaltungspflichtigen übergegangen. Verbindlichkeiten 
der Teilnehmergemeinschaft bestehen nicht mehr.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Rit-
terstraße 17-19, 39164 Wanzleben, oder beim Amt für Landwirtschaft; Flur-
neuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt, oder 
beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle/Saale, einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Rechtsbehelfsfrist nur 
gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei 
einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.
Gegen die Schlussfeststellung steht gemäß § 149 Abs. 1 Satz 3 FlurbG auch 
dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Widerspruch an die obe-
re Flurbereinigungsbehörde, das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale, zu.

Hinweis zur öffentlichen Bekanntmachung
Die öffentliche Bekanntmachung dieser Schlussfeststellung erfolgt gemäß 
Hauptsatzungen der betroffenen Städte und Gemeinden und dem Flurberei-
nigungsgesetz.

Im Auftrag

Mathias Arnold
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